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Erstellung von einfachen Brandschutzplänen 

 
 

1.  Allgemeine Erläuterungen 

1.1 Zweck 

Gemäss der VKF-Brandschutzrichtlinie 11-15de „Qualitätssicherung im Brandschutz“ sind 
grundsätzlich für sämtliche Bauten und Anlagen Brandschutzpläne zu erstellen. Bei Einfamilien-
häusern, Nebenbauten, landwirtschaftlichen Bauten und Gebäuden mit geringen Abmessungen 
müssen Brandschutzpläne nur auf Verlangen der Behörde erstellt werden.  

Der vorliegende Leitfaden beschreibt den Ablauf zur Erstellung von einfachen Brandschutzplä-
nen für kleinere Objekte der Qualitätssicherungsstufe 1 und allenfalls 2. Er dient als Hilfestellung 
für Bauplaner, welche im Rahmen des Baugesuchsverfahrens Brandschutzpläne zu erstellen 
haben. 

Der Prozess auf den folgenden Seiten zeigt auf, wie auf Basis von Architekturplänen und ge-
stützt auf die VKF-Brandschutzvorschriften Brandschutzpläne systematisch erstellt werden kön-
nen. Die nebenstehenden Hinweise auf die VKF-Brandschutzvorschriften verweisen auf die für 
den jeweiligen Schritt relevantesten Artikel in diesem Regelwerk.  

Es ist zu beachten, dass der Leitfaden lediglich auf diejenigen Punkte hinweist, welche zur Er-
stellung von Brandschutzplänen relevant sind. Weitergehende Regelungen, welche erst im 
Rahmen der Ausführungsplanung von Bedeutung sind, werden nicht berücksichtigt (z.B. Ver-
wendung von Baustoffen, Fluchtwegkennzeichnung, Tragwerke, lufttechnische Anlagen etc.). 

Das auf den Seiten 5 - 10 dargestellte Beispiel basiert auf einem einfachen Zeichentool auf 
Power-Point-Basis. Dieses Tool kann auf der Website der Basellandschaftlichen Gebäudeversi-
cherung unter nachstehendem Link kostenlos heruntergeladen werden: 

www.bgv.ch/arbeitshilfen-brandschutz  

1.2 Glossar 

 BSN = VKF-Brandschutznorm 

 BSR = VKF-Brandschutzrichtlinie 

 BSE = VKF-Brandschutzerläuterung  
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Rechtliche Grundlage 

VKF-Brandschutzrichtlinie: 11-15de «Qualitätssicherung im Brandschutz» 

VKF-Brandschutzmerkblatt: 2003-15de «Brandschutzpläne, Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne» 

http://www.bgv.ch/arbeitshilfen-brandschutz
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1.3 Legende 
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Kontakt für weiterführende Informationen 

 
Basellandschaftliche  
Gebäudeversicherung 
Brandschutz-Inspektorat 
Gräubernstrasse 18 
4410 Liestal 
+41 61 927 11 11 
praevention@bgv.ch  
www.bgv.ch/bsi  
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